
 

Schützen Sie Ihre Marken  
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 - bevor es ein anderer tut! 

 

Für den Erfolg eines Produktes  ist eine unverwechselbare Marke entscheidend und stellt für viele Unterneh‐
men den größten Vermögenswert dar. Eine Marke verhindert Verwechslungen,  führt zur erfolgreichen Posi‐
tionierung auf dem Markt und ist die Grundlage für eine langfristige Kundenbindung. Dabei ist es wichtig, sich 
die Rechte an der Marke zu sichern und zu schützen. 

Die Registrierung einer Marke erleichtert ihrem Inhaber die Verteidigung der Marke gegen Nachahmer, die am 
wirtschaftlichen Erfolg der Marke unberechtigterweise  teilhaben wollen. Das Recht, Marken  zur Kennzeich‐
nung von Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen  liegt beim Markeninhaber.  Jedes Unternehmen  sollte 
sich daher bald genug mit der Auswahl und dem Schutz seiner Marke befassen. Es gilt zu handeln, bevor die 
Konkurrenz es tut, im Streitfall siegt die Marke, die zuerst angemeldet wurde.  

Was kann wie eingetragen werden? 

 Im Sinne des Gesetzes können grundsätzlich alle grafisch darstellbaren Zeichen, Marken sein, sofern sie der 
Unterscheidung der eigenen Waren oder Dienstleistungen von  jenen der Konkurrenz dienen. Am häufigsten 
werden Worte, Logos, oder ein spezieller Schriftzug verwendet. Jedoch können auch Formen, Farben oder Me‐
lodien geschützt werden. Wenn eine Marke nach der Anmeldung beim Eidgenössischen  Institut für Geistiges 
Eigentum  (IGE)  ins Markenregister eingetragen wurde, entsteht der Markenschutz. Die  IGE prüft  im Eintra‐
gungsverfahren ob die Marke den gesetzlichen Vorschriften entspricht, wir die Eintragung zugelassen,  ist die 
Marke rückwirkenden auf den Zeitpunkt ihrer Anmeldung geschützt. 

Apple unzulässige Marke für Äpfel! 

 Anpreisende  Zeichen  (beispielsweise  Super  für Autos)  und  Zeichen, welche  die  für  die Marke  geschützten 
Produkte beschreiben (Apple für Äpfel) können nicht als Marken eingetragen werden. 

Der Wortmarke SWISS ÔTEL wurde die Markeneintragung für Dienstleistungen in der Hotellerie verweigert, da 
sie auf „schweizerisches Hotel“ hinweist und deshalb beschreibend ist. Beschreibende Zeichen können jedoch 
Markenschutz erlagen, wenn  sie  sich nach  jahrelanger Benutzen bei den Konsumenten  als Hinweis  auf be‐
stimmte Produkte durchgesetzt haben. Zeichen die irreführend sind oder gegen das Gesetz verstoßen können 
ebenfalls nicht eingetragen werden.  

Was macht eine Gute Marke aus? 

 Empfehlenswert  ist, möglichst fantasievolle und unterscheidungskräftige Marken zu kreieren. Vermeiden Sie 
Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs. Bei  schwachen Marken  führen bereits kleine Abweichungen 
dazu, dass der Markeninhaber nicht mehr gegen ähnliche Marken vorgehen kann. Der Inhaber der Marke „Yel‐
low“ konnte die Eintragung der Marke „Yellow Access AG“ nicht verhindern. 

Recherchieren lohnt sich! 

 Vor der Benutzung einer Marke und deren Anmeldung bei IGE sollte man eine Recherche nach älteren Mar‐
ken und Firmen vornehmen. Steht die beabsichtigte Marke im Konflikt mit einer eingetragenen Marke, könnte 
deren  Inhaber mittels eines Widerspruches die  Löschung der neuen Marke erwirken. Die Widerspruchsfrist 
läuft ab Publikation der neu eingetragenen Marke und dauert drei Monate. Inhaber von älteren verwechseln 
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